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231/2016 10.07 Budget 2017, Investitions- und Finanzplan 2016 bis 2020
Vorlage Nr. 10/2016: Antrag des Stadtrates auf Genehmigung des
Budgets und auf Festsetzung des Steueñusses für das Jahr 2017

Referentin des Stadtrates: Manuela Stiefel
Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften

WEISUNG

Für das Jahr 2017 wird ein Aufwandüberschuss von 986'100 Franken budgetiert. Die Selbstfinan­
zierung (Cash Flow) beträgt rund 6.8 Mio. Franken. Demgegenüber stehen rund 33.5 Mio. Franken
NeUoinvestitionen im Verwaltungsvermögen und rund 3 Mio. Franken Zugang im Finanzvermögen.
Für das Jahr 2017 wird mit einem Selbstfinanzierungsgrad von rund 20 % gerechnet.

Der einfache Gemeindesteuerertrag kann gegenüber dem Budget 2016 um 0.2 Mio. Franken erhöht
werden und liegt für das Jahr 2017 bei 41.6 Mio. Franken. Der Steuerfuss wird auf 114 % der einfa­
chen Gemeindesteuer (Staatssteuer) belassen.

Der Stadtrat hat das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Schlieren (per Stichtag 17. Okto­
ber 2016) geprüft und für richtig befunden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Dem Gemeindeparlament wird beantragt zu beschliessen:

1.1 Das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Schlieren wird wie folgt genehmigt:

Eñolgsrechnung Gesamtaufwand Fr. 163'922'100.00
Gesamtertrag Fr. 162'936'000.00
Aufwandüberschuss (-) Fr. -986'100.00

Investitionsrechnung W Ausgaben Verwaltungsvermögen Fr. 34'494'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen Fr. 1'000'000.00
Nettoinvestitionen W Fr. 33'494'000.00

Investitionsrechnung FV Ausgaben Finanzvermögen Fr. 13'393'000.00
Einnahmen Finanzvermögen Fr. 10'439'305.00
Nettoinvestitionen FV Fr. 2'953'695.00

1.2 Der Gemeindesteuerfuss wird für das Jahr 2017 auf 114 % der einfachen Gemeinde­
steuer (Staatssteuer) festgesetzt, unter der Annahme eines mutmasslichen Steuerertra­
ges zu 100% von 41'600'000.00 Franken.

1.3 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zulasten des zweckfreien Eigenkapi­
tals.
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2. Dieser Beschluss wird in abschliessender Zuständigkeit des Gemeindeparlamentes gefasst.

3. Mitteilung an
- Gemeindeparlament
- Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
- Archiv

Status: zeitlich befristet nicht öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN
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Stadtpräsident Stadtschreiberin
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